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Die Reform AHV 21 wird am 1. Januar 2024 in Kraft treten. Diese AHV-Reform zeigt ihre Auswirkungen im Wesentlichen 
in zwei Hauptstossrichtungen: Der Anpassung des Referenzalters der Frauen sowie den damit verbundenen Ausgleichs-
massnahmen für die Übergangsgeneration und die Flexibilisierung des Altersrücktritts, welche geschlechterunabhängig 
ist.  
 
 

Anpassung des Referenzalters der Frauen und Ausgleichsmassnahmen 
 
Das Referenzalter der Frauen wird in vier Schritten von jeweils drei Monaten auf 65 Jahre erhöht. Dies hat folgende 
Auswirkungen auf das Referenzalter der Frauen: 
 

Jahr Geburtsjahr Referenzalter 

bis 2023 bis 1959 64 Jahre (bisher) 

2024 1960 64 Jahre (noch keine Anpassung) 

2025 1961 64 Jahre und 3 Monate 

2026 1962 64 Jahre und 6 Monate 

2027 1963 64 Jahre und 9 Monate 

ab 2028 ab 1964 65 Jahre 

 
  

September 2023 
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Die Erhöhung des Referenzalters wird für die Übergangsgeneration (Frauen mit den Jahrgängen 1961-1969) durch zwei 
Massnahmen abgefedert, nämlich mit einem lebenslangen Rentenzuschlag und mit tieferen Kürzungssätzen bei einem 
allfälligen vorzeitigen Rentenbezug.  
 
Lebenslanger Zuschlag  
 
Frauen der Übergangsgeneration (Jahrgänge 1961-1969) erhalten einen lebenslangen monatlichen Zuschlag zur AHV-
Rente. Der Grundzuschlag hängt vom durchschnittlichen Jahreseinkommen der AHV ab. Das durchschnittliche Jahresein-
kommen der AHV setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der Erwerbseinkommen, dem Durchschnitt der Erziehungs-
gutschriften und dem Durchschnitt der Betreuungsgutschriften aller AHV-Beitragsjahre.  
 
Der Grundzuschlag beträgt CHF 160 für durchschnittliche Jahreseinkommen ≤ CHF 58'800; CHF 100 für durchschnittliche 
Jahreseinkommen von CHF 58’801-73'500; CHF 50 für durchschnittliche Jahreseinkommen ≥ CHF 73'501. Der individuelle 
Zuschlag wird nach Jahrgang abgestuft: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geburtsjahr Referenzalter AHV-Rentenzuschlag in % des Grundzuschlags 

1961 64 Jahre und 3 Monate 25% 

1962 64 Jahre und 6 Monate 50% 

1963 64 Jahre und 9 Monate 75% 

1964 65 Jahre 100% 

1965 65 Jahre 100% 

1966 65 Jahre 81% 

1967 65 Jahre 63% 

1968 65 Jahre 44% 

1969 65 Jahre 25% 

ab 1970 65 Jahre kein Rentenzuschlag 

Zur Veranschaulichung begleiten wir drei Frauen bei ihrer Pensionierungsplanung und zeigen die entsprechen-
den Auswirkungen auf: 

• Anna, geboren am 26. Februar 1961 

• Brigitte, geboren am 13. Juni 1963 

• Christine, geboren am 9. September 1968 

Die AHV-Rente wird jeweils ab dem Folgemonat, in welchem die versicherte Person das Referenzalter erreicht 
hat, ausgerichtet. 

• Für Anna gilt das Referenzalter 64 Jahre und 3 Monate, welches sie am 26. Mai 2025 erreicht. Die AHV-

Rente wird ab dem 1. Juni 2025 ausbezahlt. 

• Brigitte erreicht das Referenzalter von 64 Jahren und 9 Monaten am 13. März 2028, d.h. die AHV-Rente 

wird ab dem 1. April 2028 ausbezahlt.  

• Für Christine gilt das Referenzalter 65 Jahre, welches sie am 9. September 2033 erreicht. Die AHV-Rente 

wird ab dem 1. Oktober 2033 ausbezahlt.  



Von Graffenried AG Treuhand   

Waaghausgasse 1, 3001 Bern 
Telefon  +41 31 320 56 11 

Hardturmstrasse 101, 8005 Zürich 
Telefon  +41 44 273 55 55 

treuhand@graffenried.ch 
www.graffenried-treuhand.ch 
                                                                     3/10 

 

 

Der AHV-Rentenzuschlag unterliegt nicht der Plafonierung der Altersrente von verheirateten Paaren und wird über die 
Maximalrente hinaus ausbezahlt.   
 
Tiefere Kürzungssätze bei vorzeitigem Bezug der AHV-Rente 
 
Sowohl aktuell als auch nach Inkrafttreten der AHV-Reform kann eine versicherte Person frühestens zwei Jahre vor Er-
reichen des Referenzalters die AHV-Rente beziehen. Dies hat jedoch stets eine Kürzung der Rente zur Folge. Frauen der 
Übergangsgeneration (Jahrgänge 1961-1969) haben einerseits die Möglichkeit die AHV-Rente bereits ab 62 Jahren und 
damit potenziell früher als zwei Jahre vor Erreichen des Referenzalters zu beziehen. Andererseits profitieren sie von einer 
weniger starken Rentenkürzung, abgestuft nach Einkommenshöhe und Jahrgang.  
 
Bei einem vorzeitigen Bezug der AHV-Rente entfällt indes der AHV-Rentenzuschlag.  
 

Kürzung bei durchschnittlichem Jahreseinkommen ≤ CHF 58'800 
 

Vorbezugsdauer  
in Jahren 

und Monaten 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1 0% 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.8% 1.0% 1.2% 1.3% 1.5% 1.7% 1.8% 

2 2.0% 2.1% 2.2% 2.3% 2.3% 2.4% 2.5% 2.6% 2.7% 2.8% 2.8% 2.9% 

3 3%                       

 
 

Kürzung bei durchschnittlichem Jahreseinkommen CHF 58’801-73’500 
 

Vorbezugsdauer  
in Jahren 

und Monaten 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 - 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.3% 1.5% 1.7% 1.9% 2.1% 2.3% 

1 2.5% 2.7% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.5% 3.7% 3.8% 4.0% 4.2% 4.3% 

2 4.5% 4.7% 4.8% 5.0% 5.2% 5.3% 5.5% 5.7% 5.8% 6.0% 6.2% 6.3% 

3 6.5%                       

 
 
  

Alle drei Frauen fallen in die Übergangsgeneration und profitieren damit vom AHV-Rentenzuschlag 

• Anna, geboren am 26.2.1961, durchschnittliches Jahreseinkommen: CHF 60’000 

• Brigitte, geboren am 13.6.1963, durchschnittliches Jahreseinkommen: CHF 35’000  

• Christine, geboren am 9.9.1968, durchschnittliches Jahreseinkommen: CHF 185’000 

•  

• Die Höhe des AHV-Rentenzuschlags berechnet sich wie folgt: 

• Der Grundzuschlag für Anna beträgt aufgrund ihres durchschnittlichen Jahreseinkommens CHF 100. Bei 

ihrem Jahrgang 1961 beträgt der AHV-Rentenzuschlag 25% des Grundzuschlags. Anna wird damit lebens-

lang ein AHV-Rentenzuschlag von CHF 25/Monat ausgerichtet.  

• Bei Brigitte beträgt der Grundzuschlag CHF 160, da sie ein tiefes durchschnittliches Jahreseinkommen 

aufweist. Bei ihrem Jahrgang 1963 beträgt der AHV-Rentenzuschlag 75% des Grundzuschlags. Brigitte 

wird damit lebenslang ein AHV-Rentenzuschlag von CHF 120/Monat ausgerichtet. 

• Aufgrund ihres hohen durchschnittlichen Jahreseinkommens beträgt der Grundzuschlag von Christine 

CHF 50. Bei ihrem Jahrgang 1968 beträgt der AHV-Rentenzuschlag 44% des Grundzuschlags. Brigitte wird 

damit lebenslang ein AHV-Rentenzuschlag von CHF 22/Monat ausgerichtet. 
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Kürzung bei durchschnittlichem Jahreseinkommen ≥ CHF 73’501 

 

Vorbezugsdauer  
in Jahren 

und Monaten 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 - 0.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.5% 1.8.% 2.0% 2.3% 2.6% 2.9% 3.2% 

1 3.5% 3.8% 4.0% 4.3% 4.5% 4.8% 5.0% 5.3% 5.5% 5.8% 6.0% 6.3% 

2 6.5% 6.8% 7.2% 7.5% 7.8% 8.2% 8.5% 8.8% 9.2% 9.5% 9.8% 10.2% 

3 10.5%                       

 

 

 
Flexibilität beim Altersrücktritt 
 
Nach der aktuell geltenden Regelung kann die Altersrente höchstens um zwei Jahre vorbezogen werden. Ein Vorbezug 
ist jeweils nur für ganze Jahre, d.h. entweder 12 oder 24 Monate möglich. Der Bezug der AHV-Rente kann maximal für 
fünf Jahre aufgeschoben werden.  
 
Die Reform AHV 21 bringt eine Reihe von Änderungen, welche es der versicherten Person erlauben, die Pensionierung 
flexibler zu gestalten.  
 
 
Flexiblere Bezugsmöglichkeiten 
 
Nach Inkrafttreten der Reform AHV 21 gilt sowohl für Frauen als auch für Männer das Referenzalter 65 Jahre. Mit Errei-
chen dieses Alters kann die AHV-Rente ohne Kürzung oder Zuschlag bezogen werden.  
 
Männer und Frauen können ihre Rente ab 63 Jahren vorbeziehen (ausgenommen davon ist die Übergangsgeneration der 
Frauen, welche die AHV-Rente bereits ab 62 Jahren vorbeziehen können) und bis zum 70. Altersjahr aufschieben.  
 
Der Rentenvorbezug ist neuerdings auch in einem beliebigen Monat möglich. Entsprechend wird die Kürzungstabelle pro 
Vorbezugsmonat angepasst.  
  

Alle drei Frauen möchten sich frühzeitig pensionieren lassen und die AHV-Rente vorzeitig beziehen. 

• Anna, geboren am 26.2.1961, durchschnittliches Jahreseinkommen: CHF 60'000, ordentliche Pensionie-

rung per 26.5.2025, frühzeitige Pensionierung per 31.1.2025 

• Brigitte, geboren am 13.6.1963, durchschnittliches Jahreseinkommen: CHF 35'000, ordentliche Pensio-

nierung per 13.3.2028, frühzeitige Pensionierung per 31.3.2026 

• Christine, geboren am 9.9.1968, durchschnittliches Jahreseinkommen: CHF 185'000, ordentliche Pensi-

onierung 9.9.2033, frühzeitige Pensionierung per 31.3.2031 

•  

• Die Höhe der Rentenkürzung berechnet sich wie folgt: 

• Anna bezieht 4 Monate vor Erreichen des Referenzalters eine AHV-Rente. Unter Berücksichtigung ihres 

durchschnittlichen Jahreseinkommens führt dies zu einer lebenslangen Rentenkürzung von 0.8%  

• Brigitte bezieht 2 Jahre vor Erreichen des Referenzalters eine AHV-Rente. Unter Berücksichtigung ihres 

durchschnittlichen Jahreseinkommens führt dies zu einer lebenslangen Rentenkürzung von 2% 

• Christine bezieht 2 Jahre und 6 Monate vor Erreichen des Referenzalters eine AHV-Rente. Unter Be-

rücksichtigung ihres durchschnittlichen Jahreseinkommens führt dies zu einer lebenslangen Rentenkür-

zung von 8.5% 
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Vorbezugs-
dauer  

in Jahren 
und Monaten 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 - 0.6% 1.1% 1.7% 2.3% 2.8% 3.4% 4.0% 4.5% 5.1% 5.7% 6.2% 

1 6.8% 7.4% 7.9% 8.5% 9.1% 9.6% 10.2% 10.8% 11.3% 11.9% 12.5% 13.0% 

2 13.6%                       

 

 
Der Rentenaufschub muss mindestens ein Jahr dauern, danach ist die versicherte Person frei, die AHV-Rente anzufor-
dern.  
 

Aufschubsdauer 
in Jahren 

und 0-2 Monaten und 3-5 Monaten und 6-8 Monaten und 9-11 Monaten 

1 5.2% 6.6% 8.0% 9.4% 

2 10.8% 12.3% 13.9% 15.5% 

3 17.1% 18.8% 20.5% 22.2% 

4 24.0% 25.8% 27.7% 29.6% 

5 31.5%       

 

 
Ursprünglich war vorgesehen, dass die Kürzungs- und Erhöhungssätze mit der Reform AHV 21 an die aktuelle Lebenser-
wartung angepasst und folglich gekürzt werden. Die geplanten Anpassungen werden jedoch voraussichtlich per 1. Januar 
2027 umgesetzt.  
 
Die flexiblen Bezugsmöglichkeiten gelten auch im Bereich der beruflichen Vorsorge (2. Säule). Mit der Reform AHV 21 
sind die Pensionskassen verpflichtet, sowohl eine vorzeitige Pensionierung als auch den Aufschub der Altersleistungen 
bei der Weiterführung der Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.  
 
 
Möglichkeit von Teilpensionierungsschritten 
 
Mit Inkrafttreten der Reform AHV 21 ist es möglich, auch nur einen Teil der AHV-Rente vorzubeziehen oder aufzuschie-
ben. Der Vorbezug oder Aufschub eines Teils der Rente muss mindestens 20% und darf maximal 80% betragen.  
 
Der Vorbezugs- oder Aufschubsanteil darf einmal angepasst, danach muss der verbleibende Rententeil ganz bezogen 
werden.  

Adrian, geboren am 28. Februar 1962, lässt sich per 31. Dezember 2025 frühzeitig pensionieren und bezieht 
die AHV-Rente.  
 
Das Referenzalter 65 Jahre würde Adrian am 28. Februar 2027 erreichen. Der Vorbezug der AHV-Rente dauert 
somit 1 Jahr und zwei Monate. Die AHV-Rente wird deshalb um 7.9% gekürzt.  

Barbara, geboren am 17. November 1964, erreicht das Referenzalter am 17. November 2029. Sie führt ihre 
Erwerbstätigkeit fort und schiebt den Bezug der AHV-Rente auf. Sie entscheidet sich, die Rente ab dem 1. Juli 
2032 zu beziehen.  
 
Die AHV-Rente würde ordentlicherweise ab dem 1. Dezember 2029 ausbezahlt. Der Aufschub der Rente dau-
ert somit 2 Jahre und 7 Monate. Entsprechend wird die AHV-Rente um 13.9% erhöht.  
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Mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen ist auch eine Kombination von Vorbezug und Aufschub der AHV-Rente 
möglich.  
 

  

Carlo, geboren am 15. Mai 1963, erreicht das Referenzalter am 15. Mai 2028. Er möchte sich jedoch schritt-
weise aus dem Erwerbsleben zurückziehen und einen Vorbezug der AHV-Rente tätigen. Per 1. Juni 2026 redu-
ziert er sein Pensum um 20% und bezieht im gleichen Umfang eine frühzeitige AHV-Rente. Per 1. August 2027 
reduziert er sein Pensum um weitere 40% und bezieht in diesem Umfang eine AHV-Rente. Mit Erreichen des 
Referenzalters gibt er seine Erwerbstätigkeit ganz auf und bezieht die gesamte AHV-Rente.  
 
Die AHV-Rente würde ordentlicherweise ab dem 1. Juni 2028 ausbezahlt. Der erste Rentenvorbezug von 20% 
dauert somit 2 Jahre, was eine Kürzung von 13.6% zur Folge hat. Der zweite Rentenvorbezug dauert 10 Mo-
nate, was mit einer Kürzung von 5.7% verbunden ist.  
 
Die AHV-Rente von Carlo wird somit folgendermassen gekürzt: 

• 20% der AHV-Rente wird um 13.6% gekürzt 

• 40% der AHV-Rente wird um 5.7% gekürzt 

• 40% der AHV-Rente wird ohne Kürzung ausgerichtet 

Deborah, geboren am 21. September 1965, erreicht das Referenzalter am 21. September 2030. Mit Erreichen 
des Rentenalters bezieht sie nur die Hälfte der AHV-Rente, da sie mit einem 50% Pensum weiterhin erwerbs-
tätig ist. Per 1. Juni 2032 reduziert sie ihr Pensum auf 20% und bezieht im Umfang der Pensumsreduktion 
einen Teil der bisher aufgeschobenen AHV-Rente. Mit Erreichen des 70. Altersjahr wird der Rest der aufge-
schobenen Rente ausgerichtet.  
 
Die AHV-Rente würde ordentlicherweise ab dem 1. Oktober 2030 ausbezahlt. Deborah bezieht zu diesem Zeit-
punkt die Hälfte der Rente, weshalb in diesem Umfang kein Rentenzuschlag erfolgt. Per 1. Juni 2032 bezieht 
sie weitere 30% der AHV-Rente. Dieser Aufschub dauerte 1 Jahr und 8 Monate, was eine Erhöhung der Rente 
um 8% zur Folge hat. Der Bezug von 20% der Rente wurde während 5 Jahren aufgeschoben, weshalb der 
maximale Zuschlag von 31.5% gewährt wird.  
 
Deborah erhält folgende Zuschläge auf ihrer AHV-Rente: 

• 50% der AHV-Rente wird ohne Zuschlag ausgerichtet 

• 30% der AHV-Rente wird um 8% erhöht 

• 20% der AHV-Rente wird um 31.5% erhöht 

Emanuel, geboren am 30. Januar 1960, erreicht das Referenzalter am 30. Januar 2025. Ein Jahr vor Erreichen 
des Referenzalters reduziert er sein Pensum um 20% und nimmt in diesem Umfang einen Vorbezug der AHV-
Rente vor. Mit Erreichen des 65. Altersjahrs bezieht er weitere 30% der AHV-Rente und schiebt den Bezug der 
verbleibenden 50% auf, da er weiterhin mit einem Pensum von 50% erwerbstätig ist. Zwei Jahre später gibt er 
die Erwerbstätigkeit vollständig auf und bezieht ab diesem Zeitpunkt die gesamte AHV-Rente.  
 
Die AHV-Rente würde ordentlicherweise ab dem 1. Februar 2025 ausbezahlt. Emanuel bezieht 20% der AHV-
Rente während einem Jahr früher, was eine Kürzung von 6.8% zur Folge hat. 30% der Rente bezieht er mit 
Erreichen des Referenzalters, weshalb dieser Teil weder gekürzt noch erhöht wird. Der Bezug von 50% der 
Rente wird während 2 Jahren aufgeschoben, weshalb eine Erhöhung von 10.8% gewährt wird.  
 
Die AHV-Rente von Emanuel wird folgendermassen ausbezahlt: 

• 20% der AHV-Rente wird um 6.8% gekürzt 

• 30% der AHV-Rente wird ohne Kürzung/Zuschlag ausgerichtet 

• 50% der AHV-Rente wird um 10.8% erhöht 
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Die Möglichkeit von Teilpensionierungsschritten wird im Zuge der Reform AHV 21 auch in der beruflichen Vorsorge ein-
geführt. Bis anhin war dies gesetzlich nicht vorgeschrieben, wobei die Pensionskassen in ihren Reglementen Teilpensio-
nierungen vorsehen konnten. Neu erhalten die versicherten Personen einen Anspruch auf den teilweisen Bezug des Al-
tersguthabens. Die Pensionskassen sind verpflichtet, in ihren Reglementen die teilweise Pensionierung in mindestens 
drei Schritten anzubieten.  
 
 

Weitere Auswirkungen der Reform AHV 21 
 
Weiterarbeit nach dem 65. Altersjahr wird attraktiver gemacht 
 
Wer nach Erreichen des Referenzalters weiterhin erwerbstätig ist, muss auf dem erzielten Einkommen AHV-Beiträge 
entrichten. Zwar wird ein Freibetrag von CHF 1'400/Monat gewährt, auf welchem keine Beiträge abgerechnet werden. 
Übersteigt jedoch das Erwerbseinkommen den Freibetrag, werden AHV-Beiträge fällig, welche aktuell nicht zu einer hö-
heren AHV-Rente führen.  
 
Mit Inkrafttreten der Reform AHV 21 können die nach Erreichen des Referenzalters geleisteten AHV-Beiträge für die 
Schliessung von Beitragslücken oder zur Erhöhung des durchschnittlichen Jahreseinkommens für die Rentenberechnung 
genutzt werden. Die versicherten Personen können einmalig eine Neuberechnung der Rente verlangen, bei welcher die 
geleisteten Beiträge berücksichtigt werden.  
 
Der bisherige Freibetrag von CHF 1’400/Monat gilt weiterhin. Jedoch wird neu die Möglichkeit eingeführt, auf den Frei-
betrag zu verzichten. Dies kann Sinn machen, wenn mit den nach Erreichen des Referenzalters geleisteten Beiträgen die 
Altersrente mittels Neuberechnung erhöht wird.  
 
Wer jedoch bereits mit Erreichen des Referenzalters die maximale AHV-Rente erhält, kann diese nicht weiter erhöhen.  
 
In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass generell Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Reform 
AHV 21 das 70. Altersjahr noch nicht vollendet haben und über das Alter von 65 Jahren hinaus Beiträge entrichtet haben, 
eine Neuberechnung ihrer Rente beantragen können. Die Neuberechnung der Rente können somit auch Personen bean-
tragen, welche vor dem 1.1.2024 Beiträge nach Erreichen des altrechtlichen Rentenalters (d.h. 64 Jahre für Frauen und 
65 Jahre für Männer) einbezahlt haben.  
 
 
Erhöhung der Mehrwertsteuer 
 
Gleichzeitig mit der Vorlage über die Reform AHV 21 wurde über die Zusatzfinanzierung der AHV mittels Erhöhung der 
Mehrwertsteuer abgestimmt. Beide Vorlagen waren miteinander verknüpft, wobei das Stimmvolk beide annahm. 
 
Per 1. Januar 2024 wird somit die Mehrwertsteuer erhöht: 
 

  Aktueller Steuersatz Proportionale Erhöhung Steuersatz per 1.1.2024 

Normalsatz 7.7% 0.4% 8.1% 

Reduzierter Satz 2.5% 0.1% 2.6% 

Sondersatz für Beherbergung 3.7% 0.1% 3.8% 

  
 
Beschränkung von aufgeschobenen Bezügen von Freizügigkeitsleistungen 
 
Nach dem aktuell geltenden Recht ist es möglich, den Bezug von Freizügigkeitsleistungen bis spätestens fünf Jahre nach 
Erreichen des Rentenalters aufzuschieben. Insbesondere wird nicht vorausgesetzt, dass weiterhin eine Erwerbstätigkeit 
ausgeübt wird, wie dies beispielsweise bei der Säule 3a der Fall ist.   
 
Mit Inkrafttreten der Reform AHV 21 wird ein Aufschub dieser Bezüge nach Erreichen des Referenzalters nur möglich 
sein, wenn die versicherte Person nachweist, dass sie weiterhin erwerbstätig ist.  
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Während einer Übergangsfrist von 5 Jahren wird noch die bisherige Regelung angewendet: Personen, die in den Jahren 
2024-2029 ihre Altersleistungen beziehen müssten, weil sie das Referenzalter erreichen oder bereits überschritten ha-
ben, und die nicht mehr erwerbstätig sind, können die Auszahlung dieser Freizügigkeitsleistungen bis zum 31. Dezember 
2029, höchstens aber fünf Jahre über das Erreichen des Referenzalters hinaus, aufschieben. 
 
 

Umsetzungsbedarf bei den Arbeitgebenden 
 
Die Reform AHV 21 bringt für die Arbeitgebenden einen gewissen administrativen Aufwand mit sich. Soweit Personalreg-
lemente, Arbeitsverträge, Pensionskassenreglemente etc. auf das bisherige Rentenalter verweisen (z.B. Pensionierung 
mit Alter 64), müssen diese angepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, keine fixen Altersgrenzen zu nennen, sondern 
die offenen Bezeichnungen der Gesetze zu übernehmen (z.B. Referenzalter). 
 
 
 

O U T S O U R C I N G  D E R  L O H N A D M I N I S T R A T I O N  

 

 
Jede Unternehmung mit Mitarbeitenden verfügt über verschiedene Prozesse in der Personaladministration. Darunter 
auch die Verarbeitung und Auszahlung der Löhne und die Abrechnung mit den Sozialversicherungen, also die Salärad-
ministration.  
 
Die Lohnadministration ist ein äusserst anspruchsvoller Prozess. Einerseits werden sensible Daten der Mitarbeitenden 
(z.B. Informationen zum Gehalt, Krankheiten und Unfällen, Familiensituation) mit verschiedenen automatischen und 
manuellen Schnittstellen (z.B. in die Buchhaltung oder zu Sozialversicherungen und Steuerverwaltungen) verarbeitet 
und andererseits handelt es sich dabei aus Sicht Compliance (z.B. Einhaltung der Sozialversicherungsgesetze, Anwen-
dung der korrekten Abzüge und Gutschriften, Buchführung über Ferien und Überzeiten etc.) um eher komplexe Verar-
beitungsschritte. Weitere Herausforderungen sind die Dynamik im Gesetzgebungsprozess (z.B. AHV-Reform, BVG-Re-
form) sowie die zunehmende Digitalisierung der HR-Prozesse. 
Viele Führungspersönlichkeiten stellen sich daher zu Recht die Frage: «Muss ich mir das antun?». Die Antwort ist ein-
fach: «Nein!». Fokussieren Sie sich auf Ihre Kernaufgaben und Weiterentwicklung Ihrer Unternehmung. Wir kümmern 
uns um die Saläradministration. Die Vorteile einer Auslagerung an uns hat für Sie folgende Vorteile: 
 
1. Zeitersparnis: Die Lohnabrechnung kann zeitaufwändig sein, insbesondere wenn sich Gesetze und Vorschriften än-

dern. Wir sind spezialisiert darauf und haben sämtliche Gesetzesänderungen frühzeitig auf dem Radar. Ihnen bleibt 

die Zeit, sich um wichtigere geschäftliche Aktivitäten zu kümmern. 

2. Fachkenntnisse: Die Saläradministration erfordert fundiertes Fachwissen über Steuergesetze, Sozialversicherungen, 

Arbeitsrecht und andere regulatorische Anforderungen. Wir verfügen über die notwendigen Fachkenntnisse und 

stellen eine ordnungsgemässe Abwicklung heute und morgen sicher. Die Stellvertretung ist dabei stets gewährleis-

tet. 

3. Vermeidung von Fehlern: Fehler in der Lohnverarbeitung können teuer sein und zu rechtlichen Problemen führen. 

Mit unserer Erfahrung minimieren Sie das Risiko von Fehlern und sorgen für eine korrekte Abwicklung. 

4. Datensicherheit und Vertraulichkeit: Wir stellen sicher, dass diese sensiblen Informationen vertraulich behandelt 

werden und die Datenschutzbestimmungen jederzeit eingehalten werden. 

5. Kostenersparnis: Die interne Verarbeitung der Löhne erfordert oft den Einsatz von teurer Software, Schulungen 

und Personal. Durch die Auslagerung an uns können diese Kosten reduziert werden, da wir bereits über die notwen-

digen Ressourcen verfügen. 

6. Anpassungsfähigkeit: Wir verfolgen die Veränderungen im Bereich Gesetze und Technologie nahtlos, passen un-

sere Prozesse und Systeme entsprechend an und informieren Sie über relevante Neuerungen. 

7. Entlastung von administrativem Aufwand: Die Lohnabrechnung beinhaltet oft viele administrative Aufgaben, wie 
die Berechnung von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und anderen Abzügen. Durch die Auslagerung dieser 
Aufgaben können Sie sich auf Ihre eigentlichen Geschäftstätigkeiten konzentrieren. 

 
Profitieren Sie von unseren erfahrenen und versierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der modernen Infra-
struktur. Geniessen Sie zusätzliche Sicherheit und Vertraulichkeit. Nutzen Sie Ihre kostbare Zeit für das Kerngeschäft.
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S E M I N A R -  U N D  K U R S A N G E B O T E  
 

 
Die zweite Jahreshälfte steht wiederum im Zeichen der 
Verknüpfung von verschiedenen Bereichen wie direkte 
Steuern, Sozialversicherungen und Mehrwertsteuer. 
 
 

UNTERNEHMENSNACHFOLGE / 
UMSTRUKTURIERUNGEN SPEZIAL (Trilogie) 
 
Dreiteiliges Seminar mit Schwerpunkt direkte Steuern, 
ergänzt durch die Mehrwertsteuer.  
 
MODUL 1 DIREKTE STEUERN TEIL 1 
(120 Minuten) 
 

Nachfolge bei Einzelunternehmen und Personengesell-
schaften, vorbereitende Umwandlung in eine Kapitalge-
sellschaft, Akquisitionsholdinggesellschaften. 
 

Dienstag, 31. Oktober 2023 (10.00 – 12.00 Uhr)  
 
 

MODUL 2 DIREKTE STEUERN TEIL 2 
(120 Minuten) 
 

Zu vermeidende Stolpersteine bei der Unternehmens-
nachfolge von Kapitalgesellschaften und den vorberei-
tenden Umstrukturierungen. 
 

Dienstag, 7. November 2023 (10.00 – 12.00 Uhr)  
 
 

MODUL 3 MWST, DUE DILIGENCE, WINDOW DRESSING 
(150 Minuten) 
 

Unternehmensnachfolge/Umstrukturierungen aus der 
Sicht der MWST. Due Diligence, Window Dressing sowie 
notwendige Bereinigungen in der Bilanz vor einer Unter-
nehmensnachfolge. 
 

Dienstag, 21. November 2023 (09.30 – 12.00 Uhr)  
 
 

Das dreiteilige Seminar ist einzeln oder vergünstigt als 
Paket buchbar. 
 
 
 
 

 
 
Selbstverständlich bieten wir neben den Kompakt-Semi-
naren unsere seit Jahren bewährten MWST-Seminare in 
der herkömmlichen Form weiterhin an: 
 

PRAXISENTWICKLUNG UND NEUERUNGEN 2023 (Halb-
tagesseminar) Präsenzseminar oder Live-Webinar 
 

Dienstag, 21. November 2023 (Vormittag) Live-Webinar 
Mittwoch, 13. Dezember 2023 (Vormittag) in Zürich 
 

Auch dieses Jahr hat die ESTV mehrere Praxisänderun-
gen vorgenommen und die ausländischen Steuerbehör-
den waren ebenfalls nicht untätig. 
Die Steuersatzerhöhung per 1. Januar 2024 und deren 
Auswirkungen in der Praxis ist eins der vielen Themen, 
welche wir mit Ihnen anschauen werden.  
Dieses traditionelle Mehrwertsteuerseminar gibt Ihnen 
einen Überblick über die wichtigsten Praxisentwicklun-
gen und Neuerungen und bringt Sie auf den aktuellsten 
Stand. 
 
MWST-GRUNDKURS 2024 (in 5 Halbtages-Modulen) 
ab 8. Mai 2024 (jeweils Mittwochvormittags) Live-Webi-
nar 
 

Den seit Jahren beliebten Grundkurs bieten wir auch im 
Jahr 2024 wieder an. Unsere Dozierenden vermitteln die 
Grundlagen der Mehrwertsteuer – basierend auf den 
Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen und der zu 
diesem Zeitpunkt publizierten Praxis der ESTV – mit prak-
tischen Beispielen. Selbstverständlich werden auch die 
geplanten Änderungen der MWSTG Teilrevision ange-
schaut. Nach diesem Kurs verfügen Sie (wieder) über ein 
topaktuelles Grundwissen im Bereich MWST und können 
dieses direkt im Alltag umsetzen. 
 

 

Auch im kommenden Jahr werden wir Ihnen wiederum  
einige unserer bewährten Seminare aus unserer Kom-
pakt-Reihe anbieten. 
 
MWST-KOMPAKT-SEMINARE 
 

BEZUGSTEUER (120 Minuten) Live-Webinar 
Donnerstag, 21. März 2024 (10.00 – 12.00 Uhr)  
 

Wir vermitteln kurz und knapp: Was ist die Bezugsteuer, 
wie erkenne ich diese und wie muss ich sie abrechnen? 
Welche Fälle werden in der Praxis häufig nicht erkannt? 
 

VORSTEUERKORREKTUR (120 Minuten) Live-Webinar 
Donnerstag, 30. Mai 2024 (10.00 – 12.00 Uhr)  
 

Sie erhalten in diesem kurzen, aber informativen und in-
tensiven MWST-Seminar kompakt die mehrwertsteuerli-
chen Auswirkungen und Vorgehensweisen der Vorsteu-
erkorrekturen vermittelt.  
 

 
 
Die Seminarausschreibungen und Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Website:  
www.graffenried-treuhand.ch 
  

http://www.graffenried-treuhand.ch/
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I H R E  A N S P R E C H P A R T N E R  F Ü R  F R A G E N  Z U M  N E W S L E T T E R  
 

 

Martin Degiacomi 
MWST-Spezialist STS, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, Zugelassener Revisionsexperte 
Telefon 031 320 56 05, martin.degiacomi@graffenried-treuhand.ch 

  

 

Karin Merkli 
MAS FH in Mehrwertsteuer, LL.M. VAT, dipl. Expertin in Rechnungslegung und Controlling 
Telefon 031 320 56 33, karin.merkli@graffenried-treuhand.ch 

  

 

Rita Portner 
dipl. Pensionskassenleiterin, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis 
Telefon 031 320 56 60, rita.portner@graffenried-treuhand.ch 

  

 

Stephan Richard 
dipl. Wirtschaftsprüfer, Zugelassener Revisionsexperte 
Telefon 031 320 56 02, stephan.richard@graffenried-treuhand.ch 

  

 

Patrick Rüttimann 
dipl. Treuhandexperte 
Telefon 031 320 56 71, patrick.ruettimann@graffenried-treuhand.ch 

  

 

Toni Schlegel 
dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebsökonom FH, Zugelassener Revisionsexperte 
Telefon 031 320 56 03, toni.schlegel@graffenried-treuhand.ch 

  

 

Franziska Spreiter 
dipl. Steuerexpertin, lic. oec. publ. 
Telefon 031 320 56 40, franziska.spreiter@graffenried-treuhand.ch 

  

 

Lukas Stotzer 
dipl. Steuerexperte MLaw 
Telefon 031 320 56 41, lukas.stotzer@graffenried-treuhand.ch 

  

 

Michel Zumwald 
dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebswirtschafter HF, Zugelassener Revisionsexperte 
Telefon 031 320 56 24, michel.zumwald@graffenried-treuhand.ch 

 
 

  Abonnieren Sie unseren Treuhand-Newsletter in elektronischer Form  
  kostenlos auf unserer Website www.graffenried-treuhand.ch 
 


